jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 1 8 34 FinStrG Grob fahrlassige
Abgabenverkurzung

FinStrG - Finanzstrafgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Der grob fahrlassigen Abgabenverkirzung macht sich schuldig, wer die im § 33 Abs. 1 bezeichnete Tat grob

fahrlassig begeht; § 33 Abs. 3 und Abs. 3a gelten entsprechend.
2. (2)Der grob fahrlassigen Abgabenverkirzung macht sich auch schuldig, wer die im § 33 Abs. 4 bezeichnete Tat

grob fahrlassig begeht.
3. (3)Die grob fahrlassige Abgabenverkirzung wird mit einer Geldstrafe bis zum Einfachen des maf3geblichen

Verklrzungsbetrages (der ungerechtfertigten Abgabengutschrift) geahndet. 8 33 Abs. 5 zweiter und dritter Satz

sind sinngemaf’ anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 34 FinStrG Grob fahrlässige Abgabenverkürzung
	FinStrG - Finanzstrafgesetz


